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Bieter, die an einer Ausschreibung zur Beendigung der Kohleverstromung ihrer Steinkohleanlage oder Braunkohle-Kleinanlage nach den §§ 10 ff. KVBG teilnehmen möchten, müssen bei einem Gebot verschiedene Angaben machen. Nach  § 14 Abs. 1 Nr. 10 KVBG zählen hierzu auch „die gesamten testierten historischen Kohlendioxidemissionen der Steinkohleanlage in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren vor dem Gebotstermin in Tonnen ohne Nachkommastellen“. Nach § 14 Abs. 3 S. 1 KVBG muss dem Gebot ein Nachweis zum Vorliegen dieser Voraussetzung beigefügt werden. Ein solcher Nachweis zu den historischen Kohlendioxidemissionen kann insbesondere wie folgt erbracht werden:
 
1.  Bei Vorliegen von Emissionsberichten nach § 5 TEHG, welche die Emissionen der Steinkohleanlage oder Braunkohle-Kleinanlage, für die ein Gebot abgegeben wird,
 
a) ausschließlich erfassen (i.d.R. betrifft dies Standorte mit nur einer Anlage zur Erzeugung von Strom und ggf. Wärme) oder
b) im Bericht separat ausweisen (dies ist der Fall, wenn diese Emissionen in einem seperaten Berichtsanlagenteil aufgeführt sind oder sich diese Emissionen aus der Summe einzelner Berichtsanlagenteile ergeben), 
 
soll der Nachweis durch Vorlage der Emissionsberichte für die letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre vor dem Gebotstermin erfolgen. Soweit ein Fall nach Ziffer 1 b) vorliegt, sind der oder die Emissinswert(e) der Anlage, für die ein Gebot abgegeben wird, hervorgehoben kenntlich zu machen. 
 
2.  Bei Vorliegen von Emissionsberichten nach § 5 TEHG, die noch weitere  Anlagen umfassen als nur die einzelne Steinkohleanlage oder Braunkohle-Kleinanlage nach dem KVBG (i.d.R. ist dies der Fall, wenn an einem Kraftwerksstandort mehrere Anlagen zur Erzeugung von Strom und ggf. Wärme vorhanden sind),
 
soll der Nachweis durch die Emissionsberichte nach § 5 TEHG für die letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre vor dem Gebotstermin, ergänzt durch Vorlage eines Emissions-Abgrenzungsberichtes, mit dem die gesamten historischen Kohlendioxidemissionen der im Gebot angegebenen Anlage für die letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre ohne Nachkommastellen belegt werden („Emissions-Abgrenzungsbericht“) sowie eines Testats einer Prüfstelle nach § 21 TEHG für diesen Bericht erfolgen. 
 
Der Emissions-Abgrenzungsbericht muss auf den Werten der Emissionsberichte nach § 5 TEHG aufbauen und die angewandten Methoden und Daten für die anlagenscharfe Angabe der Kohlendioxidemissionen beschreiben. Der Emissions-Abgrenzungsbericht muss objektiv nachvollziehbar sein, mögliche Parameter sind etwa: Feuerungswärmeleistung des/der Dampferzeuger/s, Anzahl der Vollbenutzungsstunden des/der Dampferzeuger/s sowie Menge, Heizwerte und Emissionsfaktoren der eingesetzten Brennstoffe sowie verwendete Messgeräte. Zur Erstellung des Emissions-Abgrenzungsberichtes beinhaltet auch Anhang 2 Teil 2 des TEHG geeignete Anforderungen. Der Emissions-Abgrenzungsbericht kann von derselben Prüfstelle testiert werden, welche den Emissionsbericht nach § 5 TEHG testiert hat, wenn die Prüfstelle die Anforderungen nach § 21 TEHG zum Zeitpunkt der Testierung des Emissions-Abgrenzungsberichts erfüllt. 
 
3.   Bei Steinkohleanlagen oder Braunkohle-Kleinanlagen ohne Berichtspflicht nach TEHG
 
soll der Nachweis durch Vorlage eines Emissionsberichtes, mit dem die gesamten historischen Kohlendioxidemissionen der im Gebot angegebenen Anlage für die letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahre ohne Nachkommastellen belegt werden („Klein-Emissionsbericht“) sowie eines Testates einer Prüfstelle nach § 21 TEHG für diesen Bericht erfolgen. Der Klein-Emissionsbericht muss die angewandten Methoden und verwendeten Daten für die anlagenscharfe Angabe der Kohlendioxidemissionen beschreiben. Hinsichtlich einer objektiv nachvollziehbaren Darstellung wird auf die unter Ziffer 2 genannten Parameter verwiesen. Zur Erstellung des Klein-Emissionsberichts beinhaltet Anhang 2 Teil 2 des TEHG auch ohne Vorliegen eines Überwachungsplans im Sinne des § 6 TEHG geeignete Anforderungen. 
 
Für alle drei Fallgruppen gilt: 
 
Die Prüfstellen nach § 21 TEHG müssen mit dem jeweiligen Testat bestätigen, dass die im jeweiligen Bericht angegebenen Emissionswerte der Steinkohleanlage oder Braunkohle-Kleinanlage mit hinreichender Sicherheit frei von Falschangaben und Abweichungen von den geltenden Regelwerken sind. Insbesondere soll die Erhebung der Emissionsdaten den geltenden Regelwerken zum Emissionshandel entsprechen. In Fallgruppe 1 sind diese Anforderungen durch den Emissionsbericht nach § 5 TEHG erfüllt. 
 
Mit den “gesamten“ Emissionen im Sinne des § 14 Abs. 1 Nr. 10 KVBG sind die Gesamtemissionen der Anlage, die durch die Strom- und Wärmeerzeugung entstehen, gemeint [siehe auch BT-Drs. 19/20714 (neu), S. 199, Zu § 14 KVBG Zu Absatz 1 Nummer 10].
 
Falls ein Gebot für einen Dampfsammelschienenblock abgegeben wird, müssen die Emissionen entsprechend insgesamt für die dem Dampfsammelschienenblock zugeordneten Anlagenteile nachgewiesen werden.
 
Von Hilfskesseln, die mit zur Steinkohleanlage gehören, sind die CO2-Emissionen mit zu berücksichtigen. Dies sind Hilfskessel, die mit dem Rest der Steinkohleanlage thermodynamisch oder mechanisch verbunden sind. Etwas anderes gilt nur, wenn die thermodynamische oder mechanische Verbindung nicht vor dem Übergang zu einem Wärmenetz im Sinne des § 2 Nummer 32 des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes oder vor dem Übergang zu einem Dampfnetz im Sinne des § 2 Nummer 6a des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes besteht.
 
Umgang mit Gebotsterminen am Anfang eines Kalenderjahres:
 
Da zur Erstellung der erforderlichen Berichte und Testate die erforderlichen Unterlagen vorliegen müssen und ausreichend Zeit zur Erstellung bestehen muss, versteht die Bundesnetzagentur die Vorgabe „in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren vor dem Gebotstermin“ so, dass in diesem Sinne „abgeschlossen“ nur ein Kalenderjahr ist, für welches zwischen der Abgabefrist nach § 5 TEHG (dem auf ein Berichtsjahr folgenden 31. März des Folgejahres) und dem jeweiligem Gebotstermin der Ausschreibungen nach dem KVBG mindestens 21 Kalendertage liegen. Sollte dieser Zeitraum aufgrund der Gebotstermine für die Ausschreibungen nach dem KVBG nicht eingehalten sein, sind in allen drei Fallgruppen die historischen Kohlendioxidemissionen der Steinkohleanlage oder Braunkohle-Kleinanlage in den letzten drei Jahren, beginnend mit dem vorletzten Kalenderjahr anzugeben und nachzuweisen.
 
Beispiele: 
 
Gebotstermin 01.09.2020: Es sind die Berichte und Testate zu den historischen Kohlendioxidemissionen der Jahre 2017 bis einschließlich 2019 dem Gebot beizufügen. 
 
Gebotstermin 04.01.2021: Es sind ebenfalls die Berichte und Testate zu den historischen Kohlendioxidemissionen der Jahre 2017 bis einschließlich 2019 dem Gebot beizufügen.
  
Gebotstermin 30.04.2021: Es sind die Berichte und Testate zu den historischen Kohlendioxidemissionen der Jahre 2018 bis einschließlich 2020 dem Gebot beizufügen.  
 
Gebotstermin 01.03.2022: Es sind ebenfalls die Berichte und Testate zu den historischen Kohlendioxidemissionen der Jahre 2018 bis einschließlich 2020 dem Gebot beizufügen.
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